
Seite 1 

Beantwortung zur Anfrage 207/2020 

 
Landeshauptstadt Stuttgart 
Der Oberbürgermeister 
GZ: OB 4310-18 

Stuttgart, 07.08.2020 

Beantwortung zur Anfrage 

Stadträtinnen/Stadträte – Fraktionen 

Freie Wähler-Gemeinderatsfraktion             
 

Datum 

28.05.2020 
 

Betreff 

Ergänzung zu unserem Antrag Nr. 149/2020, "Kreispflegeplanung 2030 - Fort-
schreibung,  
GRDrs 109/2019" - hier: Einbindung der SWSG bei der Grundstückssuche      
 

Anlagen 

Text der Anfragen/ der Anträge 

 

 

Zu 1.  Inwiefern war die SWSG in die beiden bisherigen Grundstückssuchläufe 
eingebunden? 

Die Grundstückssuchläufe in den Jahren 2016 und 2018 wurden in enger Abstim-
mung zwischen dem Amt für Stadtplanung und Wohnen, dem Liegenschaftsamt und 
dem Sozialamt vorgenommen. Mit den Eigentümern der Grundstücke wurde an-
schließend Kontakt aufgenommen und die weiteren Planungen besprochen, dies gilt 
auch für die Grundstücke der SWSG. 

Ein dritter Grundstückssuchlauf wird im 4. Quartal 2020 durchgeführt. 

 

Zu 2.  Kann die SWSG künftig (direkt oder enger) in die Grundstückssuche und 
in die Zusammenarbeit des Sozialamtes, des Amtes für Stadtplanung 
und Wohnen und des Liegenschaftsamtes eingebunden werden? 

Unabhängig von den Grundstückssuchläufen besteht ein enger und kontinuierlicher 
Austausch zwischen der SWSG und dem Sozialamt im Hinblick auf die Realisierung 
von Pflegeplätzen in der Landeshauptstadt Stuttgart. Die SWSG ist besonders an der 
Schaffung von Pflegeplätzen in ambulant betreuten Wohngemeinschaften interes-
siert. Bisher wurden drei Pflegewohngemeinschaften mit insgesamt 25 Plätzen in 
Zusammenarbeit mit der SWSG geschaffen, weitere sind in Planung. 
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Zu 3.  Gibt es einen Grund dafür, warum die SWSG in den Listen (siehe Anla-
gen 2 und 3 der GRDrs 109/2019) nicht explizit als Eigentümerin und/oder 
Projektträgerin genannt wird? 

Zwischen dem Amt für Stadtplanung und Wohnen, dem Liegenschaftsamt und dem 
Sozialamt wurde vereinbart, dass die Grundstücke nach städtischem, nicht-
städtischem und kirchlichem Eigentum eingeordnet werden sowie keine weiteren Ei-
gentumsverhältnisse näher benannt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
Fritz Kuhn 
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Verteiler

<Verteiler> 

 

   


